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Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bielefeld beschließt auf Empfehlung des Haupt-, Wirtschaftsförderungs- und
Beteiligungsausschusses:

1. Der Rat der Stadt Bielefeld stimmt der Beteiligung der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH
(VGA) an der Verkehrsgemeinschaft Münsterland GbR (VGM) zu.

2. Der Rat der Stadt Bielefeld stimmt dem als Anlage 1 der Vorlage beigefügten
Gesellschaftsvertrag der Verkehrsgemeinschaft Münsterland GbR zu.

3. Der Rat der Stadt Bielefeld stimmt der Beteiligung der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH
an der neu zu gründenden Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH zu.

4. Der Rat der Stadt Bielefeld stimmt dem als Anlage 2 der Vorlage beigefügten Entwurf
des Gesellschaftsvertrages der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH zu.

5. Die Beschlussfassungen zu 1-4 stehen unter dem Vorbehalt des positiven
Abschlusses des Anzeigeverfahrens bei der Bezirksregierung.

Begründung:

1. Allgemeines

Die Stadt Bielefeld ist mittelbar über die Bielefelder Beteiligungs- und



Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbH (BBVG), die Stadtwerke Bielefeld GmbH und die
Stadtwerke Ahlen GmbH, an der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH (VGA) beteiligt.

Durch vertragliche Regelungen ist jedoch sichergestellt, dass die Stadtwerke Bielefeld GmbH
wirtschaftlich nicht an der Verkehrssparte der Stadtwerke Ahlen GmbH bzw. der VGA partizipiert.

2. Beteiligung der VGA an der VGM

Die VGM verteilt die Beförderungserlöse innerhalb des Tarifraumes für die von der VGA
betriebenen Stadtbuslinien. Als Gründe für die Beteiligung an der VGM sind insbesondere die
Teilnahme an der Entgeltaufteilung, der Tarifgestaltung und die Abstimmung bei notwendigen
Tarifanpassungen sowie die Koordinierung und Abstimmung der Fahrpläne innerhalb des
Tarifraumes zu nennen. Die VGM bildet kein Gesamtvermögen und leistet keine Einlagen. Es wird
lediglich eine Umlage geleistet, die von den Partnern getragen wird. Eine Haftung ist damit faktisch
auf den anteiligen Gemeinkostenschlüssel beschränkt.

3. Gründung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH

Die VGM sowie die Verkehrsgemeinschaft Ruhr/Lippe GbR sollen zum 01.08.2018 in die
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr/Lippe GmbH umgewandelt werden, da diese als zukünftiger
Gesellschafter der Westfalen Tarif GmbH außenrechtliche Verpflichtungen eingehen muss. Dieses
lässt sich adäquater in der Rechtsform der GmbH realisieren.

Nach derzeitigem Stand soll die Gesellschaft ein Stammkapital von 28 T€ haben. Der Anteil der
VGA am Stammkapital soll 1 T€ betragen.

Der Entwurf des Gesellschaftsvertrages entspricht den gemeinderechtlichen Bestimmungen der
§§ 107 GO NRW ff..

4. Weiteres Vorgehen/Anzeigeverfahren

Der Rat der Stadt Ahlen hat die Beteiligung der VGA an der VGM in seiner Sitzung am 12.04.16
bereits beschlossen. Der Beschluss zur Gründung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe
GmbH durch den Rat der Stadt Ahlen ist für den 7.07.16 vorgesehen.

Im Anschluss an die Beschlussfassung ist das Anzeigeverfahren durch die Stadt Bielefeld
einzuleiten.

Generell ist darauf hinzuweisen, dass die zur Beschlussfassung anstehende Beteiligung an der
VGM bzw. Gründung der Tarifgemeinschaft Münsterland/Ruhr-Lippe GmbH den Haushalt der Stadt
Bielefeld nicht tangiert und für die vorgesehenen Gewinnabführungen der Stadtwerke Bielefeld
GmbH nicht von Relevanz ist.
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